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§ 1 

Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 

(1) Der am 05. Januar 1951 gegründete Verein führt den Namen  

     1. Große Grafschafter Karnevalsgesellschaft Fidelio 1951 e.V. Moers, 

     er ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Kleve eingetragen. 

 

(2)  Der Verein hat seinen Sitz in Moers. 

   

(3)  Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 2 

Zweck 

 

(1)  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts »Steuerbegünstigte Zwecke« der Abgabenordnung. 

 

(2)  Zweck des Vereins ist die ideelle und finanzielle Förderung des Brauchtums 

niederrheinischen Karnevals. 

 

(3)  Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die aktive 

Teilnahme am Karneval in Moers (z. B. Beteiligung an karnevalistischen 

Umzügen, Veranstaltung karnevalistischer Festlichkeiten und Unterhaltung 

karnevalistischer Tanzgruppen).  

 

 

§ 3 

Gemeinnützigkeit 

 

(1) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie          

eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

(2)  Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 

(3)  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, 

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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§ 4 

Eintritt von Mitgliedern 

 

Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 

Bei minderjährigen Jugendlichen nur mit Zustimmung des 

Erziehungsberechtigten. 

Über die Aufnahme entscheidet, nach schriftlichem Antrag, der Vorstand.  

 

§ 5 

Beendigung der Mitgliedschaft 

 

Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss. 

 

Ein Mitglied kann, durch schriftliche Erklärung, gegenüber einem Mitglied des 

Vorstands, mit einer Frist von einem Monat zum 31.12. aus dem Verein austreten. 

 

Der Ausgeschiedene hat alle vereinseigenen Gegenstände unaufgefordert, im 

ordentlichen Zustand innerhalb von 4 Wochen bei dem Vorstand / Zeugwart 

abzuliefern. Dem Ausgeschiedenen stehen keine Ansprüche gegen das 

Vereinsvermögen zu. 

 

§ 6 

Ausschluss von Mitgliedern 

 

Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es schuldhaft 

in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt oder wenn es mehr als sechs 

Monate mit der Zahlung mindestens eines Jahresmitgliedsbeitrags in Verzug ist 

und es trotz Mahnung durch den Vorstand unter Androhung des Ausschlusses 

innerhalb einer Frist von einem Monat seit Mahnung die rückständigen 

Mitgliedsbeiträge nicht zahlt. Über den Ausschluss beschließt die 

Mitgliederversammlung, wobei eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen 

Stimmen erforderlich ist. Bei der Beschlussfassung ist das betroffene Mitglied 

nicht stimmberechtigt. 

 

§ 7 

Mitgliedsbeitrag 

 

Jedes Mitglied hat einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen. 

Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit. 

 

Der Mitgliedsbeitrag und dessen Fälligkeit werden von der  

Mitgliederversammlung festgesetzt. 
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§ 8 

Vorstand  

 

(1) Der Vorstand besteht aus dem geschäftsführenden und  

dem erweiterten - Vorstand. 

 

(2) Der geschäftsführende Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:  

-  dem Präsidenten 

-  den 2 Vizepräsidenten 

-  dem Geschäftsführer  

-  dem Schatzmeister 

-  dem Literaten 

-  dem Schriftführer   

   

(3) Der Erweiterte Vorstand besteht aus: 

-  dem Organisationsleiter Wagen- und Bühnenbau und bis zu 2 weiteren  

   Personen (bis 3) 

-  den Zeugwarten (bis 2) 

-  dem Pressesprecher 

-  den Kassenprüfern (2) 

-  den Beisitzern (bis 3) 

-  den Jugendbeauftragten (bis 2) 

-  dem Organisationleiter Feste und Aktionen und bis zu 2 weiteren Personen 

-  dem Internetbeauftragten 

 

 

(4) Der geschäftsführende Vorstand (§ 26 BGB) ist für die Durchführungen aller 

Vereinsarbeit zuständig.        

(5) Zur Vertretung des Vereins sind der Präsident oder einer der Vizepräsidenten 

zusammen mit einem weiteren Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes 

berechtigt. 

 

 

 

(6) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei 

Jahren gewählt, er bleibt jedoch auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zur 

Neuwahl im Amt. 

(7) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung und kann besondere Aufgaben 

unter seinen Mitgliedern verteilen oder Ausschüsse für deren Bearbeitung oder 

Vorbereitung einsetzen. 

(8) Die Trainerinnen gehören dem Vorstand nicht an, sie werden vom Vorstand 

eingesetzt. 
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§ 9 

Mitgliederversammlungen 

Die Mitgliederversammlung soll binnen 6 Monate nach Ablauf eines jeden 

Geschäftsjahres, spätestens bis zum 30.06. jeden Jahres durchgeführt werden. 

Außerordentliche Mitgliederversammlungen finden statt, wenn dies im Interesse 

des Vereins erforderlich ist oder wenn die Einberufung einer derartigen 

Versammlung von einem Zehntel der Mitglieder schriftlich vom Vorstand unter 

Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt wird. 

 

 

§ 10 

Einberufung von Mitgliederversammlungen 

 

Die Mitgliederversammlung wird vom Präsidenten, bzw. von den Vizepräsidenten 

schriftlich einberufen. Dabei ist die vom Vorstand festgelegte Tagesordnung 

mitzuteilen. Die Einberufungsfrist beträgt vier Wochen. 

 

 

§ 11 

Ablauf von Mitgliederversammlungen 

 

Die Mitgliederversammlung wird vom Präsidenten, bzw. von den Vize Präsidenten 

geleitet. Sind die Vorgenannten verhindert, wählt die Mitgliederversammlung 

einen Versammlungsleiter. Der Versammlungsleiter bestimmt einen 

Protokollführer. 

 

Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann die vom Vorstand festgelegte 

Tagesordnung geändert und ergänzt werden. Über die Annahme  von 

Beschlussanträgen entscheidet die Mitgliederversammlung mit Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen. 

 

§ 12  

Stimmrecht / Beschlussfähigkeit  

 

Stimmberechtigt sind die aktiven u. passiven Mitglieder, Ehrensenatoren und 

Ehrenmitglieder, wenn sie dem Verein angehören. 

Jedes Mitglied hat mit Vollendung des 16. Lebensjahres (Stichtag ist Tag der 

Versammlung) eine Stimme, die nur persönlich ausgeübt werden darf.  

 

 

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen 

Mitglieder beschlussfähig.  

Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse: 
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I.  Satzungsänderungen mit 2/3 Mehrheit 

II. Ernennung von Ehrenmitgliedern mit 2/3 Mehrheit 

III. Ausschluss von Mitgliedern mit ¾ Mehrheit 

IV. Auflösung der Gesellschaft mit 2/3 Mehrheit 

 

Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Bei Stimmengleichheit gilt der 

gestellte Antrag als abgelehnt.  

Abstimmungen in der Mitgliederversammlung erfolgen offen, durch Handzeichen 

oder durch Zuruf.  

Der Versammlungsleiter kann ein anderes Abstimmungsverfahren festlegen. 

Wenn ein Zehntel der erschienenen Mitglieder dies verlangt, muss schriftlich 

abgestimmt werden.  

 

§ 13 

Protokolle 

 

Von den erweiterten Vorstandssitzungen und den Mitgliederversammlungen 

werden Protokolle erstellt. 

Ebenso sind Beschlüsse unter Angabe des Ortes und der Zeit der Versammlung 

sowie des Abstimmungsergebnisses vom Schriftführer in einem Protokoll 

festzuhalten. Die Protokolle sind vom Präsidenten und vom Schriftführer zu 

unterschreiben. 

 

§ 14 

        

Auflösung des Vereins  

 

Der Verein ist aufzulösen, wenn er weniger als 7 Mitglieder zählt. 

 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 

Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den gemeinnützigen Verein 

 

   Klartext für Kinder e. V. (AG Kleve VR 41483) 

derzeit geschäftsansässig in  

Rheinberger Straße 17, 47441 Moers  

 

der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke 

zu verwenden hat.   

 

Sollte Klartext für Kinder e. V. zum Zeitpunkt der Auflösung nicht mehr bestehen, 

geht das Vermögen an den gemeinnützigen Verein 
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Förderverein Kinder- und Jugendhospiz Düsseldorf e.V. 

derzeit geschäftsansässig in  

Torfbruchstr. 25 

40625 Düsseldorf-Gerresheim 

 

der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke 

zu verwenden hat.   

 

 

§ 15 

 

Weiteres ist in der Ergänzung zur Satzung geregelt: 

 

a: Erläuterungen zur Satzung 

b: Geschäftsordnung   

c: Beschlüsse, Leistungen, Kautionen 

d. Beitragsordnung   

 

 

 

 
Aus Vereinfachungsgründen wurde keine geschlechtsspezifische Anrede gebraucht.  

Selbstverständlich ist mit dem Vorsitzenden (usw.) auch eine Vorsitzende (usw.) gemeint.  

  

 

 

 

 

 

 

 


